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Rechtsfragen bei der homepage-Gestaltung
insbesondere Schulhomepages

1.      Grundlagen
Bei der Publikation von Texten und Bildern auf einer Schul-homepage ergeben sich zahlreiche 
komplexe rechtliche Fragestellungen und Probleme. Diese zutreffend einzuschªtzen und von 
Anbeginn an Komplikationen,  rger und Risiken zu vermeiden, ist Ziel dieser Abhandlung. Obwohl 
die Rahmenbedingungen f¿r Publikationen ¿ber das Internet durch die geltenden Gesetze teilweise 
nur unzulªnglich geregelt werden, lassen sich f¿r Schul-homepages klare Rechtsgrundlagen 
benennen. SchwerpunktmªÇig sind dies 

•         das Urheberrecht (UrhG), 
•         das Marken- u. Kennzeichenrecht
•         der Datenschutz, 
•         das Kunsturheberrechtsgesetz (KUG), 
•         das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz, 
•         das B¿rgerliche Gesetzbuch (BGB) und 
•         das Grundgesetz (GG).

Diese gesetzlichen Regelungen sind im Folgenden einbezogen. Verschiedentlich wird explizit auf 
sie verwiesen. 

2.      Urheberrecht
Urheberrechtlichen Schutz genieÇen nach deutschem Recht "Werke", das sind persºnliche 
geistige Schºpfungen, also vor allem 

•         Texte (Schriftwerke)
•         Musikst¿cke, k¿nstlerische Darbietungen
•         Filme, Fotos, Clip-arts, Icons
•         Werke der bildenden Kunst (gemalte Bilder, Grafiken, techn. Zeichnungen, Tabellen)
•         Sammelwerke (Lexika, Datenbanken)
•         Computerprogramme
•         Komplette gestaltete Website

Erforderlich f¿r die Schutzwirkung ist ein gewisses MaÇ an schºpferischer Eigent¿mlichkeit 
(sogenannte "Schºpfungshºhe"). Die erforderliche Schºpfungshºhe wird dabei jedoch tendenziell 
niedrig angesetzt: Notwendig ist nur, dass die Eigent¿mlichkeit des Werkes ¿ber dem mechanisch-
technischen beziehungsweise routinemªÇigen Gestalten, dem handwerklichen Kºnnen 
beziehungsweise dem Alltªglichen liegen. Auch die von anderen Websites hªufig ¿bernommenen 
Clip-Arts kºnnen unter diesen Voraussetzungen urheberrechtlichen Schutz beanspruchen! 

Der urheberrechtliche Schutz eines Werkes entsteht bereits mit dessen Schºpfung als 
automatische rechtliche Folge. Einer Anmeldung oder Eintragung des Urheberrechtes oder 
Hinterlegung des Werkes bei einer offiziellen Stelle bedarf es daf¿r nicht. Auch eine 
Kennzeichnung mit dem Copyright-Zeichen É ist nach deutschem Recht f¿r den 
Urheberrechtsschutz nicht erforderlich, jedoch wegen der Signalwirkung sinnvoll. 
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Eine Schul-homepage steht ganz eindeutig unter dem Schutz des Artikels 5 des Grundgesetzes 
(Recht auf freie MeinungsªuÇerung) und des Urheberrechts, das vor allem unerlaubte 
Vervielfªltigung und Verbreitung der Inhalte verbietet. Auf der anderen Seite kºnnen die Inhalte 
und ihre ºffentliche Zugªnglichkeit ¿ber das Internet die grundgesetzlich gesch¿tzten 
Persºnlichkeitsrechte Einzelner verletzen. Hªufig werden Werke Dritter innerhalb der Homepage 
verwendet, was zu Abmahnungen, Schadenersatzforderungen und dergleichen f¿hren kann, weil 
die notwendigen rechtlichen Erlaubnisse und Einverstªndniserklªrungen nicht vorhanden sind. 

 

Urheber- und Leistungsschutzberechtigte... 
Bei urheberrechtlich gesch¿tzten Werken wird zunªchst einmal der Urheber gesch¿tzt. Urheber ist 
jeweils dessen Schºpfer (eine nat¿rliche Person). Einer Schule als solcher kºnnen daher 
grundsªtzlich keine Urheberrechte zustehen; Urheber "schulischer Inhalte" sind vielmehr immer 
deren Lehrkrªfte oder Sch¿lerinnen und Sch¿ler, ggfs. auch Eltern (Elternrat, Elternvertreter). 

Bei Datenbanken und sonstigen Leistungsschutzrechten werden Personen und Unternehmen 
gesch¿tzt, die keine schºpferischen, aber sonstige Leistungen erbringen; dies kºnnen je nach Art 
des Leistungsschutzrechtes sowohl Investoren, aus¿bende K¿nstler, als auch Hersteller von 
Lichtbildern, Filmen oder Tontrªgern sein. 

... und deren Rechte 
Die Urheber allein entscheiden zunªchst dar¿ber, ob, wie und zu welchem Zeitpunkt das Werk 
verºffentlicht wird. Ihnen stehen zunªchst auch sªmtliche Rechte zur Verwertung des Werkes in 
jedweder Form zu, insbesondere das Recht, das Werk zu vervielfªltigen, zu verbreiten und 
ºffentlich zur Schau zu stellen (kºrperliche Verwertung), aber auch das Recht zur unkºrperlichen 
Verwertung durch Sendung oder Auff¿hrung. 

Hinzu kommt das Recht zur Bearbeitung des Werkes. Des Weiteren haben Urheber das Recht zu 
bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung versehen wird und welche Bezeichnung 
dabei zu verwenden ist. Diese Grundsªtze gelten auch f¿r die Inhaber von Leistungsschutzrechten 
mit urheberpersºnlichkeitsrechtlichen Komponenten, wie etwa die Hersteller von Lichtbildern. 

Einrªumung von Nutzungsrechten 
Urheberrechte selbst sind nach deutschem Recht nicht ¿bertragbar. Um anderen Personen eine 
Werknutzung zu ermºglichen, werden vielmehr so genannte Nutzungsrechte (auch Lizenzen 
genannt) eingerªumt. Dies sind in der Regel so genannte einfache Nutzungsrechte, das heiÇt der 
Urheber kann das Werk ohne Beschrªnkung weiterhin selbst nutzen und auch weiteren Personen 
Nutzungsrechte einrªumen. 

Mºglich ist aber auch die Gewªhrung eines ausschlieÇlichen Nutzungsrechtes: Auf dieser 
Grundlage kann der Inhaber des Nutzungsrechtes nicht nur die Einrªumung einfacher 
Nutzungsrechte an Dritte durch den Urheber verhindern, sondern auch diesen selbst von der 
Nutzung des Werkes ausschlieÇen. AusschlieÇliche Nutzungsrechte lªsst man sich vor allem dann 
einrªumen, wenn der Urheber das Werk speziell im Auftrag und gegen Entgelt erstellt; als Beispiel 
sei hier die Erstellung eines Schullogos oder auch die Erstellung schutzfªhiger Webinhalte oder 
ganzer Webprªsenzen genannt. Dies gilt auch f¿r Fªlle, wo Mitarbeiter oder Sch¿ler der Schule im 
Auftrag etwas gestalten.

Vereinbarung oder konkludente Einrªumung 
F¿r die Gewªhrung von Nutzungsrechten ist eine schriftliche Vereinbarung zwar empfehlenswert, 
jedoch nicht zwingend erforderlich. M¿ndliche Vereinbarungen sind ï wenn sie bewiesen werden 
kºnnen ï ebenfalls wirksam. Auch eine stillschweigende, schl¿ssige (so genannte konkludente) 
¦bertragung ist mºglich. 
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Die Rechtsprechung nimmt insoweit an, dass Beamte und Arbeitnehmer f¿r die im Rahmen ihres 
Dienstverhªltnisses geschaffenen Werke die wirtschaftlichen Verwertungsrechte stillschweigend 
auf den Dienstherrn ¿bertragen. Diese Grundsªtze gelten allerdings dann nicht, wenn zum Beispiel 
eine Lehrkraft Werke nur aus Anlass ihrer Lehrtªtigkeit in ihrer Freizeit freiwillig erstellt. Im 
Einzelfall kann es daher schwierig zu bestimmen sein, ob die Nutzungsrechte an Inhalten auf einer 
fremden Schul-homepage der jeweiligen Schule zustehen oder aber der Lehrkraft, die das Werk 
erstellt hat. Im Zweifel sollte man deswegen in derartigen Fªllen sowohl bei der Schule als auch 
beim Werkschºpfer anfragen, um f¿r klare Rechtsverhªltnisse zu sorgen. 

GEMEINFREIE WERKE 
Zur Nutzung fremder urheberrechtlich gesch¿tzter Werke und Leistungsschutzrechte benºtigt man 
grundsªtzlich die Einwilligung des Urhebers oder sonstigen Rechteinhabers. F¿r den Schulalltag 
besonders interessant sind jedoch die Fªlle, in denen man keine Einwilligung des Rechteinhabers 
benºtigt, sich also keine Nutzungsrechte einrªumen lassen muss (sog. Ăgemeinfreie Werkeñ). 

Dazu zªhlen zum einen Werke, die nicht schutzfªhig sind, wie zum Beispiel der eng begrenzte 
Bereich der so genannten "amtlichen Werke" (u.a. Gesetze, Verordnungen, Entscheidungen und 
amtlich verfasste Leitsªtze zu Entscheidungen). Gemeinfrei sind dar¿ber hinaus auch Werke, bei 
denen die Schutzfrist erloschen ist (70 Jahre nach dem Tod des Urhebers). Entsprechende Werke 
alter Meister kann man also grundsªtzlich auf der Schul-homepage abbilden. Aber Achtung: Wenn 
Sie dabei fremde Fotos verwenden oder Abbildungen aus B¿chern scannen, kºnnen dem die ï 
neben den Urheberrechten bestehenden -Leistungsschutzrechte des Fotografen entgegenstehen, 
die erst 50 Jahre nach dem Erscheinen des Lichtbildes erlºschen. Auch hier gilt also: Im Zweifel 
nachfragen, um f¿r klare Rechtsverhªltnisse zu sorgen! 

Zitatrechte 

Kleinzitat bei Sprachwerken 
Keine Einwilligung des Rechteinhabers ist erforderlich, soweit man sich im Rahmen des Zitatrechts 
von Ä 51 Urheberrechtsgesetz (UrhG) bewegt. So d¿rfen beim so genannten "Kleinzitat" "Stellen 
eines Werkes" in ein selbststªndiges Sprachwerk eingebunden werden. Dies gilt f¿r sªmtliche 
Schriftwerke, also alle urheberrechtlich gesch¿tzten Texte. 

Obwohl hier als "Stellen eines Werkes" grundsªtzlich nur kleine Ausschnitte eines Werkes in Frage 
kommen, macht man bei Bildzitaten insofern eine Ausnahme, weil sich Bilder sinnvoller Weise nur 
im Ganzen darstellen lassen und deshalb auch im Ganzen wiedergegeben werden d¿rfen. 

GroÇzitat bei wissenschaftlichen Werken 
Dar¿ber hinaus d¿rfen "einzelne Werke" insgesamt, das heiÇt nicht nur in Teilen, als so genanntes 
"GroÇzitat" in ein selbststªndiges wissenschaftliches Werk aufgenommen werden. 

Als wissenschaftliche Werke gelten dabei nicht nur Werke, bei denen die ernsthafte, methodisch 
systematische Suche nach Erkenntnissen im Vordergrund steht (z.B. von Hochschulangehºrigen), 
sondern auch populªrwissenschaftliche Werke zur allgemein verstªndlichen Vermittlung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Auch online gestellte Lernmaterialien, die sich fachlich-
methodisch mit solchen Erkenntnissen auseinandersetzen oder entsprechend qualifizierte Projekt- 
oder Facharbeiten von Sch¿lerinnen und Sch¿lern kºnnten damit im Einzelfall als 
wissenschaftliches Werk eingeordnet werden; pauschal lªsst sich dies jedoch nicht beantworten. 

Zweck und Umfang von Zitaten 
Bei allen Formen von Zitaten in jedem Falle zu beachten ist die Wahrung des Zitatzwecks und der 
zulªssige Umfang eines Zitats: Das zitierte fremde Werk muss "als Beleg" f¿r das eigene Werk 
dienen; zwischen eigenem Werk und zitiertem Werk muss also eine inhaltliche Verbindung 
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hergestellt werden. Bei einem GroÇzitat muss das zitierte Werk der "Erlªuterung des Inhalts" des 
zitierenden Werkes dienen (Ä 51 Nr. 1 UrhG). Diese notwendige Verkn¿pfung kann etwa durch 
kritische Bezugnahme auf das zitierte Werk oder dessen Interpretation erfolgen, oder durch 
Verwendung des Zitats als St¿tze f¿r den eigenen Standpunkt. Vom Umfang her sind Zitate nur 
zulªssig, soweit dies durch den Zweck des Zitats geboten ist. Die Abbildung von 69 Werken des 
Malers Kandinsky in einen Kunstband sah die Rechtsprechung beispielsweise nicht mehr als 
zulªssig an. 

Beispiel 

Im Rahmen einer (auch online gestellten) Facharbeit d¿rfen daher im gebotenen Umfang 
auch urheber- und leistungsschutzrechtlich gesch¿tzte Bilder ohne Zustimmung des 
Rechteinhabers abgebildet werden, wenn die Bilder zum besseren Verstªndnis des 
Textes dienen. Demgegen¿ber wªre eine Verwendung zur rein grafischen Illustration der 
Arbeit nicht zulªssig. Vom Zitatrecht nicht mehr gedeckt wªre die Abbildung von Bildern, 
denen jeweils nur ein erlªuternder Text beigef¿gt ist, weil hier nicht der Text, sondern das 
Bild als Hauptsache anzusehen ist. 

Quellenangabe 
Bei Zitaten gilt schlieÇlich: Quellenangabe nicht vergessen! 

TIPPS 

Im Zweifel nachfragen 
Wegen der oft schwierigen rechtlichen Beurteilung, ob der fremde Inhalt, den man auf der 
Schulhomepage verwenden mºchte, urheberrechtlichen Schutz genieÇt, sollte man im Zweifelsfall 
besser beim Rechteinhaber anfragen und dessen Zustimmung einholen, sich also entsprechende 
Nutzungsrechte einrªumen lassen. Dies gilt nicht nur bei der ¦bernahme von Inhalten von fremden 
Websites, sondern auch bei der Einbindung von Werken von Sch¿lerinnen und Sch¿lern (zum 
Beispiel aus dem Kunstunterricht) sowie Lehrkrªften auf der Schul-homepage. Obwohl 
Nutzungsrechte auch konkludent, also durch schl¿ssiges Verhalten, eingerªumt werden kºnnen, 
sollte auch mit dem Ersteller des Schul-homepage-Designs (ob interner oder externer 
Auftragnehmer) eine klare (schriftliche) Nutzungsvereinbarung getroffen werden. Nur so lassen 
sich spªtere Streitigkeiten vermeiden, etwa dar¿ber, ob die f¿r die Schul-homepage erstellten Clip-
Arts und Rubriken-Logos auch auf anderen (anders gestalteten) Websites verwendet werden 
d¿rfen. 

Umfang der Nutzungsrechte klar festlegen 
Zu beachten ist bei der Gewªhrung von Nutzungsrechten, dass konkret festgelegt wird, wie, wof¿r 
und in welchem Umfang die Werke genutzt werden d¿rfen. Nutzungsrechte lassen sich sowohl 
rªumlich, als auch zeitlich und hinsichtlich der Art ihrer Verwendung beschrªnken. Legt man diese 
Punkte nicht von vornherein eindeutig fest, werden nach der sogenannten Zweck¿bertragungs-
theorie nur solche Nutzungsrechte ¿bertragen, die f¿r den jeweiligen Vertragszweck erforderlich 
sind. Ohne konkrete Absprachen d¿rfen daher urheberrechtlich gesch¿tzte Bilder, f¿r die der 
Schule ein Nutzungsrecht zum Beispiel f¿r das Jahrbuch eingerªumt wurden, nicht ohne weiteres 
auch im Internet verwendet werden. Insoweit sollte heute immer gleichzeitig die Zustimmung f¿r 
die Verwendung in Offline-Medien und zugleich im Internet vereinbart werden. 

An wen muss ich mich wenden? 
F¿r die Einrªumung von Nutzungsrechten m¿ssen Sie sich an den Rechteinhaber wenden. Dies 
kann entweder der Urheber oder Leistungsschutzberechtigte selbst oder ein Nutzungsberechtigter 
sein, dem die ausschlieÇlichen oder ¿bertragbare einfache Rechte eingerªumt wurden. Viele 
Urheber lassen ihre Rechte auch durch so genannte Verwertungsgesellschaften wahrnehmen. F¿r 
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den Bereich der Musik in Deutschland etwa durch die GEMA sowie f¿r Bilder und zum Teil 
Fotografien durch die VG Bild-Kunst. Teilweise nehmen die Verwertungsgesellschaften jedoch nur 
die Offline-Rechte wahr, wªhrend die hier interessierenden Online-Rechte bei den Urhebern 
beziehungsweise Leistungsschutzberechtigten selbst eingeholt werden m¿ssen; so etwa bei 
Sprachwerken durch die VG Wort. 

Ausf¿hrliche Informationen: www.lehrer-online.de/url/urherrecht

3.      Pflichtinhalte einer homepage
Seit 2002 werden dem Betreiber einer Website im Teledienstegesetz (TDG) und im 
Mediendienstestaatsvertrag (MDStV) im Interesse des Verbraucherschutzes verschªrfte 
Informationspflichten gegen¿ber dem Internetuser auferlegt. Wesentlicher verpflichtend 
vorzuhaltender Inhalt ist das Impressum (auch Anbieterkennzeichnung genannt). Hier muss der 
Betreiber offen legen, wer er ist und wie man ihn erreicht. Das gilt zwar vor allem f¿r 
Rechtsbeziehungen, die ¿ber das Internet zustande kommen (vorwiegend kommerzielle Vertrªge ï 
Fernabsatz), trifft aber auch diejenigen, die lediglich ein Informations- und Kommunikationsangebot 
ins Internet stellen. Aber schon, wenn Werbung oder Partnerprogramme (wie z.Bsp. amazon.de, 
ebay) zum Inhalt gehºren, handelt es sich um ein kommerzielles Angebot, das die umfangreichere 
gesetzliche Impressumspflicht auslºst. 

Verwirrung stiften hªufig die unterschiedlichen Vorgaben im TDG und im MDStV. Ein Teledienst 
liegt vor, wenn Information und Kommunikation im Rahmen von elektronischen Informations- und 
Kommunikationsdiensten, die f¿r eine individuelle Nutzung bestimmt sind und der eine 
¦bermittlung mittels Telekommunikation zugrunde liegt, angeboten werden (Bsp.: Online-Banking, 
Online-Shop, Tarifberechnungen). Demgegen¿ber handelt es sich um einen Mediendienst, wenn 
bei dem Internetangebot die redaktionelle Gestaltung zur Meinungsbildung f¿r die Allgemeinheit 
(oder Teile derselben) im Vordergrund steht. Dies trifft zu auf die Online-Angebote von Zeitungen 
und Zeitschriften, Internetportale, Verzeichnisdienste usw. Zwar tritt hier ein Individuum dem 
Internet-anbieter gegen¿ber, aber es erhªlt keinerlei individuelle Dienstleistung, es werden keine 
Daten f¿r ihn berechnet oder eine spezielle Leistung f¿r ihn erbracht. Vielmehr ist ein allgemeines 
Angebot vorhanden, das sich an alle Interessierten wendet, ohne auf individuelle Vorgaben 
einzugehen.

Anbieter journalistisch-redaktionell gestalteter Angebote, in denen vollstªndig oder teilweise Inhalte 
periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben oder in periodischer Folge Texte 
verbreitet werden, m¿ssen gemªÇ Ä 10 Abs. 3 S. 1 MDStV zusªtzlich einen Verantwortlichen mit 
Angabe seines Namens und der Anschrift benennen. Solche journalistisch-redaktionell gestaltete 
Angebote sind beispielsweise Schulzeitungen (und auch Sch¿lerzeitungen).

Als Verantwortlicher muss auf jeden Fall eine nat¿rliche Person angegeben werden. Die Schule als 
Institution kann nicht als verantwortliche Stelle f¿r das Internet-Angebot aufgef¿hrt werden. 
Verantwortlicher kann beispielsweise der namentlich genannte Schulleiter, ein Lehrer oder der 
Webmaster sein. In jedem Fall muss eine konkrete Person namentlich angegeben werden, die 
bereit ist, die straf- und zivilrechtliche Haftung f¿r die Webseiten zu ¿bernehmen. Die Angabe, dass 
der Webmaster verantwortlich ist, reicht nicht aus, denn ein AuÇenstehender kann nicht erkennen, 
wer der Webmaster der Schule ist.

Als Verantwortliche oder Verantwortlicher kann gemªÇ Ä 10 MDStV nur benannt werden, wer

1. seinen stªndigen Aufenthalt (Wohnsitz) im Inland hat,
2. nicht durch Richterspruch die Fªhigkeit zur Bekleidung ºffentlicher  mter verloren hat,
3. voll geschªftsfªhig ist und
4. unbeschrªnkt strafrechtlich verfolgt werden kann.
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Damit kºnnen Minderjªhrige nicht als Webmaster benannt werden.

Schul-hompages d¿rften im Regelfall den Mediendiensten zuzuordnen sein. Denkbar ist aber 
durchaus auch eine Mischform aus Tele- und Mediendienst, wenn etwa individuell 
zusammengestellte Listen als Datenbankabruf vorgehalten werden (z.Bsp. Ausk¿nfte ¿ber 
Ehemalige, Klassenlisten, Lehrerkollegium, Elternrat, Schulzeitungen). 

 

Muster f¿r die Gestaltung eines Impressums:

Impressum

[NAME DER SCHULE]
1.       Anbieter (i.S.d.Ä 6 TDG bzw. Ä 10 MDStV) dieses Internet-Angebots:

[Name des Schultrªgers]
[Vertretungsberechtigter: Angabe des Vertretungsberechtigten]
[Anschrift des Schultrªgers Teil 1: StraÇe, Hausnummer]
[Anschrift des Schultrªgers Teil 2: Postleitzahl, Ort]

[Angabe der Telefonnummer]
[Angabe der Fax-Nummer]
[Angabe der E-Mail-Adresse]

2.       Verantwortlich (i.S.v. Ä 10 Abs. 3 MDStV) f¿r dieses Internet-Angebot:

[Name des Verantwortlichen (z.B. der Schulleiter oder der Webmaster)]
[Name der Schule (vollstªndige Bezeichnung)]
[Anschrift der Schule Teil 1: StraÇe, Hausnummer]
[Anschrift der Schule Teil 2: Postleitzahl, Ort]

[Angabe der Telefonnummer]
[Angabe der Fax-Nummer]
[Angabe der E-Mail-Adresse]

Ein VerstoÇ gegen die Pflicht zur Anbieterkennzeichnung stellt zunªchst einen VerstoÇ gegen die 
Dienstpflicht zu rechtmªÇigem Handeln aus dem Beschªftigungsverhªltnis dar.

AuÇerdem handelt es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit. GemªÇ Ä 12 Abs. 1 TDG handelt 
ordnungswidrig, wer vorsªtzlich oder fahrlªssig entgegen Ä 6 S. 1 TDG eine Information nicht, nicht 
richtig oder nicht vollstªndig verf¿gbar hªlt. Die Ordnungswidrigkeit kann (!) mit einer GeldbuÇe 
bis zu 50.000 ú geahndet werden.

4.      Rechtsfragen zu Verkn¿pfungen (links)
Ein link ist eine technisch konstruierte Verkn¿pfung verschiedener Inhalte im Internet oder aber 
auch verschiedener ĂSprungmarkenñ innerhalb eines Dokuments (sog. Hyperlink). Der f¿r den 
Nutzer sichtbare link kann aus Textpassagen, Grafiken oder Bildern bestehen. F¿r die dahinter 
stehende Technik ist dies gleichg¿ltig. Technisch handelt es sich immer um einen elektronischen 
Verweis auf eine andere Fundstelle (im Internet). Das Anklicken des link f¿hrt ï anders als bei 
einer Quellenangabe in einem Druckwerk ï zum Verbindungsaufbau mit der Fundstelle und das 
referenzierte Dokument ersetzt ¿blicherweise das bisher im Browser angezeigte Dokument. Diese 
Verkn¿pfungen sind im Internet milliardenfach vorhanden und machen erst die eigentliche 
Vernetzung aus.
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Zu unterscheiden sind im Wesentlichen folgende Arten von links:

(1)     Interner oder externer hyperlink (die einfachste Form)

(2)     Inline-link (automatisierte Verkn¿pfung einzelner Elemente, aus denen sich eine 
Website zusammensetzt

(3)     Deep-link (Verkn¿pfung zu tiefer liegenden Dokumenten unterhalb der Startseite)

(4)     Frame-link (nicht sichtbare Verkn¿pfung innerhalb einer segmentierten Seite)

Die Verantwortlichkeit (Haftung) f¿r das Setzen von links nach neuerer Rechtslage kann nicht mehr 
auf gesetzlich geregelte Privilegierungen zur¿ckgreifen. Es gelten vielmehr die allgemeinen 
Regelungen f¿r die Darstellung und Aufnahme fremder Inhalte in eigene Schºpfungen 
(Sprachdarstellungen, Bilder etc.). Die Rechtsprechung orientiert sich vielfach am Presserecht, das 
allerdings ï historisch bedingt ï sich an der Vorstellung eines gedruckten Werkes orientiert. Die 
spezifischen Gegebenheiten des Internet bleiben so hªufig unber¿cksichtigt.

Die Verantwortlichkeit f¿r fremde Inhalte, auf die ein link verweist, ist geringer als diejenige f¿r 
eigene Inhalte. Die Verantwortlichkeit hat ihre Grenzen auch durch die Meinungsfreiheit des Art. 5 
GG. Im Rahmen wissenschaftlicher Werke ist eine Wiedergabe volksverhetzender, inkriminierter 
Inhalte grds. zulªssig, deshalb lassen sich z.B. links, die beispielsweise auf Naziseiten verweisen, 
nicht ohne Weiteres als unzulªssig einstufen (Zitatrecht). Es kommt jeweils auf den Kontext an. Die 
Rechtsprechung pr¿ft meistens, ob der link-Setzer sich den fremden Inhalt zueigen macht oder 
nicht. Schon die Wertung des Strafrechts zeigt, dass Verweise auf grds. strafbare Inhalte 
sozialadªquat und damit zulªssig sein kºnnen, wenn man sich die fremden Inhalte eben nicht 
zueigen macht. W¿rde man es anders sehen, wªre das Internet in weiten Teilen mit rechtswidrigen 
Inhalten gef¿llt. 

Vor diesem Hintergrund ist der einfache, externe hyperlink, der auf einen fremden Inhalt auf einer 
anderen Website im Internet verweist, grds. uneingeschrªnkt zulªssig. Beim inline-link handelt es 
sich zwar technisch auch um einen elektronischen Verweis, allerdings wird dies f¿r den Betrachter 
in keiner Weise sichtbar. Vielmehr wird der inline-link genutzt, um eine Darstellung aus einzelnen 
(sprachlichen, grafischen, bildlichen) Elementen zusammen zu setzen. Diese Form des 
technischen Seitenaufbaus hat mit der vorwiegend urheberrechtlichen Problematik der ¿brigen 
Verlinkungstechniken relativ wenig gemein. Der rechtliche Vergleich mit anderen Formen der 
Verlinkung ist deshalb eher verwirrend. 

Auch der deep-link ist nach der hier vertretenen Auffassung grds. zulªssig, weil er sich insoweit 
nicht vom hyperlink unterscheidet. Auch beim deep-link wird f¿r den Nutzer erkennbar eine 
Verkn¿pfung zu einer anderen Webseite mit anderer Adresse hergestellt. Die tieferliegenden 
Dokumente sind ¿ber das Internet erreichbar, also grds. verºffentlicht (weil ºffentlich zugªnglich). 
Also darf nach allgemeinen rechtlichen Regeln auch auf sie verwiesen werden, wenn erkennbar 
bleibt, dass es sich um fremde Inhalte handelt. Ohne deep-link wªren Suchmaschinen nicht 
vorstellbar, denn das Ergebnis einer Suchmaschine ist eine Liste von deep-links.

Mit Hilfe der Framing-Technik wird eine Seite in verschiedene Segmente (Felder) aufgeteilt, 
erscheint aber f¿r den Betrachter als einheitliche Seite. Die Einbeziehung fremder Inhalte in die 
eigene Seite wird als grds. unzulªssig eingestuft, wenn sie nicht vom Inhaber der fremden 
(Urheber- oder Kennzeichen-) Rechte erlaubt wird. Da die fremde Adresse nicht sichtbar wird (im 
Quelltext ist sie erkennbar), lassen sich durch diesen Schaufenstereffekt unerkannt fremde Inhalte 
nutzen. Dies ist unzulªssig, wenn man keine Nutzungsrechte besitzt, und kann auch einen 
WettbewerbsverstoÇ darstellen. 

Die bisherige Rechtsprechung sieht teilweise in jeder Art von Verlinkung einen RechtsverstoÇ. 
Zunehmend werden aber die spezifischen Eigenheiten des Internet von den Gerichten erkannt und 
ber¿cksichtigt. In Disclaimern (Distanzierungserklªrungen gegen¿ber allen per link einbezogenen 
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fremden Inhalten) wird gerne auf eine Entscheidung des Landgerichts Hamburg von 12.05.1998 
(Az. 312 O 85/98) verwiesen, die sich allerdings mit frame-links befasste.

Disclaimer: Oft wirkungslos, dennoch sinnvoll 
Hinsichtlich der vielfach eingesetzten Disclaimer ist zu beachten, dass diese hªufig nur eine 
vordergr¿ndige Sicherheit bieten: Soweit sich im Einzelfall nach den vorgenannten Kriterien ergibt, 
dass sich der Setzer des links den fremden Inhalt zu Eigen macht, schlieÇt auch eine eindeutige 
gegenteilige Formulierung im Disclaimer seine Verantwortlichkeit nicht aus.

Gleichwohl macht es angesichts der bestehenden Unsicherheiten bei der Rechtslage Sinn, 
insbesondere bei Linksammlungen durch einen entsprechenden Hinweis klarzustellen, dass keine 
Identifizierung mit den fremden Inhalten erfolgt. Dies kann etwa durch die Formulierung erfolgen:

"Die im Folgenden aufgef¿hrten Links f¿hren zu fremden Inhalten, die wir nicht alle pr¿fen konnten 
und f¿r die wir keine Verantwortung ¿bernehmen."

Vgl zu weiteren Details auch: http://www.disclaimer.de/

5.      Rechtsfragen zu einzelnen Inhalten

Verºffentlichung von Fotos
Fotos finden sich auf Schul-homepages in Gestalt von Klassen- oder Veranstaltungsfotos oder 
auch als Lehrerportraits. Wªhrend die Einbindung von Fotos in technischer Hinsicht inzwischen 
keine Probleme mehr bereitet, sind in rechtlicher Hinsicht einige Besonderheiten zu 
ber¿cksichtigen. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob vor der Verºffentlichung der Bilder die 
Einwilligung der Abgebildeten einzuholen ist.

Eine Verºffentlichung ist grundsªtzlich nur zulªssig, wenn zuvor die (schriftliche) Einwilligung der/
des Abgebildeten f¿r eine Verwendung des Fotos auf der Schul-homepage eingeholt wurde (Ä 22 
Kunsturhebergesetz - KUG). Bei Sch¿lern bedarf es der Einwilligung der (beiden) 
Erziehungsberechtigten, wenn altersbedingt die Tragweite der Einwilligung nicht ¿berblickt werden 
kann. Die abgebildeten Personen sind im Rahmen der Einwilligung ¿ber die wesentlichen 
Eckpunkte der geplanten Verºffentlichung zu informieren. Dazu zªhlen insbesondere die 
Umstªnde der geplanten Verºffentlichung. Die Einwilligung kann auch beschrªnkt (z.B. zum 
Verwendungszweck oder zeitlich) erteilt werden. Ein Widerruf einer einmal erteilten Einwilligung ist 
praktisch nicht mºglich; anders bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z.B. bei Ăpatchwork-
Familienñ).

Von groÇer praktischer Bedeutung sind allerdings die in Ä 23 KUG niedergelegten gesetzlichen 
Ausnahmen. Eine Einwilligung ist insbesondere nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen 
nicht den Motivschwerpunkt bilden (Beiwerk sind), wenn sie "Personen der Zeitgeschichte" oder 
Teil einer Versammlung, eines Aufzuges sind. Dies d¿rfte auch f¿r Klassenfotos gelten, weil die 
Gruppe als Gesamtheit und nicht der einzelne Sch¿ler im Vordergrund der Abbildung stehen. 
Allerdings m¿ssen dabei trotz allem berechtigte Interessen der/des Abgebildeten ber¿cksichtigt 
werden (z.B. bei Verstorbenen). Dies gilt auch f¿r Bildunterschriften und Erlªuterungen.

Die Missachtung des Persºnlichkeitsrechts kann sowohl zivil- als auch strafrechtliche 
Konsequenzen haben. Wªhrend eine strafrechtliche Verurteilung die absolute Ausnahme ist, 
ermºglicht der Zivilrechtsweg den Betroffenen, neben bloÇen Beseitigungs- und 
Unterlassungsanspr¿chen auch einen Schadensersatz- oder Schmerzensgeldanspruch 
durchzusetzen.
 
Abmahnungen im schulischen Bereich 
Mit einer Abmahnung wird der Gegner (schriftlich) aufgefordert, einen ger¿gten RechtsverstoÇ 
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k¿nftig zu unterlassen. Die Abmahnung dient der auÇergerichtlichen Streitbeilegung. Wird die 
Abmahnung nicht beachtet, drohen gerichtliche Schritte. Grundsªtzlich gilt: Trotz der kurzen 
Fristen Ruhe bewahren, sich unverz¿glich und genau informieren und mit Bedacht reagieren. 

Abmahnungen spielen vor allem im Wettbewerbsrecht und damit im Unternehmensbereich 
(Markenrechtsschutz, Kennzeichenrechtsschutz, Patente) eine wichtige Rolle. Es kommt auch vor, 
dass Privatpersonen, aber auch Schulen abgemahnt werden. Mit genaueren Kenntnissen ¿ber das 
Wesen, die Folgen und die Kosten einer Abmahnung verliert diese jedoch schnell ihren Schrecken.

Beispiele 

a)      Clip-Art-Fall 

Der Schulleitung wird vom Webdesigner W ein Schreiben zugestellt, in dem dieser zutreffend 
darauf hinweist, dass die Verwendung von Clip-Arts (Piktogrammen) auf der Schul-homepage 
seine eigenen (Urheber-)Rechte verletzt. Die Clip-Arts waren ungefragt von einer Firmenwebsite 
¿bernommenen (kopiert) worden. W fordert die Schule deshalb auf, die Verwendung k¿nftig zu 
unterlassen und eine strafbewehrte Unterlassungserklªrung unterschrieben zur¿ckzuschicken. Die 
Schulleitung veranlasst die Entfernung der Clip-Arts von der Schul-homepage und hªlt die 
Angelegenheit damit f¿r erledigt. 

Das Entfernen der Clip-Arts als solches beseitigt noch nicht die so genannte 
"Wiederholungsgefahr", also die Gefahr zuk¿nftiger gleichgelagerter VerstºÇe. Deshalb ist hier 
dringend anzuraten, zusªtzlich die geforderte Ăstrafbewehrte Unterlassungserklªrungñ zu 
unterschreiben. Andernfalls droht trotz der Entfernung der Clip-Arts von der homepage eine 
kostenpflichtige gerichtliche Entscheidung (einstweilige Verf¿gung gegen die Verantwortlichen f¿r 
die Schul-homepage). 

b)      Grafiker-Fall 

Der Schulleitung wird im Auftrag des Grafikers G von einem Rechtsanwalt eine berechtigte 
Abmahnung wegen der urheberrechtswidrigen Verwendung einer bestimmten Grafik von Herrn G 
auf der Schul-homepage zugestellt. Mit der beigef¿gten vorformulierten Unterlassungserklªrung 
soll sich die Schule verpflichten, es zuk¿nftig zu unterlassen, Grafiken von Herrn G ohne dessen 
Einwilligung zu verwenden und f¿r jeden Fall der Zuwiderhandlung an diesen eine Vertragsstrafe in 
Hºhe von 5.000 ú zu zahlen. 

Diese Unterlassungserklªrung sollte nur in modifizierter Form unterschrieben werden, denn der 
vorformulierte Text birgt das Risiko, dass die Vertragsstrafe nicht nur bei erneuter Verwendung der 
konkret angemahnten Grafik eingefordert wird, sondern auch bei einer k¿nftigen Verwendung 
anderer Grafiken des Herrn G. Auch das Versprechen, zuk¿nftig eine Vertragsstrafe in bestimmter 
Hºhe zu zahlen, kann spªter zu Problemen f¿hren, weil dann eine angemessene Abstufung f¿r evt. 
weitere VerstºÇe nicht mºglich ist (nicht jeder RechtsverstoÇ w¿rde eine Vertragsstrafe in Hºhe 
von 5.000 ú rechtfertigen!). 

c)       Abmahnkosten-Fall 

Der Schulleitung wird von einem Rechtsanwalt eine berechtigte Abmahnung zugestellt. Die 
beigef¿gte vorformulierte Unterlassungserklªrung enthªlt eine Passage, mit der sich die Schule 
verpflichten w¿rde, Anwaltskosten in Hºhe von x.xxx,xx ú zu bezahlen. 

Zwar hat die Schule f¿r eine berechtigte Abmahnung grds. die Rechtsanwaltskosten zu tragen. Sie 
ist aber keineswegs verpflichtet, die konkret geforderte Summe im Rahmen der vorformulierten 
Unterlassungserklªrung zu akzeptieren. Die Unterzeichnung einer solchen Klausel birgt die Gefahr, 
dass man sich verpflichtet, zu hoch angesetzte Anwaltskosten zu tragen; eine solche Klausel sollte 
daher auf jeden Fall gestrichen werden. Die Rechtsanwaltskosten hªngen vom Streitwert ab, der in 
solchen Fªllen beliebig hoch angesetzt wird. Ob dieser Streitwert aber angemessen ist, lªsst sich 
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nur im Einzelfall beurteilen.

Es gibt gerade in Deutschland einige Rechtsanwªlte, die sich auf Abmahnungen im Drittinteresse 
spezialisiert haben. Sie brauchen daf¿r keinerlei Auftrag von demjenigen, dessen urheberrechtliche 
Interessen verletzt sind. Diese Anwªlte gehen mit Massenabmahnungen gewissermaÇen auf 
ĂDummenfangñ und erzielen damit beachtliche Umsªtze, ohne dass dieses Verhalten rechtswidrig 
wªre.

Verºffentlichung personenbezogener Daten
Grundprinzip des Datenschutzrechts ist, dass die Verwendung personenbezogener Daten immer 
einer Rechtsgrundlage bedarf. Sofern sich auf der Schul-homepage personenbezogene 
Informationen ¿ber einzelne (auch ehemalige) Sch¿lerinnen und Sch¿ler und deren 
Erziehungsberechtigte, Lehrer und Eltern (Elternrat, Klassenelternsprecher) befinden, gilt es zu 
bedenken, dass es nach der aktuellen Rechtslage keine gesetzlichen Erlaubnistatbestªnde (zum 
Beispiel in den Schulgesetzen oder den allgemeinen Datenschutzvorschriften) gibt, die eine solche 
Verºffentlichung aus datenschutzrechtlicher Sicht ohne weiteres zulassen. Derartige Informationen 
d¿rfen daher in aller Regel nur mit einer wirksamen Einwilligung des jeweils Betroffenen (= 
Rechtsgrundlage) verºffentlicht werden. Hierbei sind bei der Einwilligung durch minderjªhrige 
Sch¿lerinnen und Sch¿ler gewisse Besonderheiten zu beachten. Mittels entsprechender 
Mustertexte kºnnen derartige Einwilligungen aber leicht eingeholt und so den Interessen aller 
Beteiligten Rechnung getragen werden.

Schulleitung

Bei Angehºrigen der Schulleitung handelt es sich um sogenannte "Reprªsentanten" der Schule 
und damit um Personen, die f¿r die AuÇendarstellung der Schule wichtige Funktionen aus¿ben. 
Bei diesen Personen ist die Verºffentlichung bestimmter mit der ausge¿bten Funktion im 
Zusammenhang stehender personenbezogener Daten (in Anlehnung an die Praxis bei anderen 
staatlichen oder kommunalen Behºrden) ausnahmsweise auch ohne gesonderte ausdr¿ckliche 
Einwilligung zulªssig. Die betroffenen Personen sollten vor Einstellung ihrer Daten ins Internet ¿ber 
die geplante Verºffentlichung aber zumindest informiert werden.

Vertretungsplan

Eine Verºffentlichung des aktuellen Vertretungsplanes auf den frei zugªnglichen Seiten der Schul-
homepage ist ohne Einwilligung der betroffenen Lehrkrªfte - auch wenn ein tagesaktueller 
Vertretungsplan sehr w¿nschenswert ist - nicht zulªssig. Die namentliche Nennung einer Lehrkraft 
in einem solchen Bezug w¿rde eine qualifizierte personenbezogene Aussage ¿ber die Lehrkraft 
treffen und z.B. eine langfristige Verhaltenskontrolle (Krankheitszeiten) ermºglichen, die nur unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zulªssig ist. Nachdem aber eine 
ausdr¿ckliche gesetzliche Erlaubnisnorm f¿r eine solche personenbezogene Internet-
Verºffentlichung nicht existiert und eine weltweite f¿r jedermann mºgliche Abrufbarkeit des 
Vertretungsplans auf der ºffentlichen Homepage zur Aufrechterhaltung des Dienstverkehrs auch 
nicht unbedingt erforderlich ist, ist die Einrichtung eines solchen Internet-Vertretungsplans allenfalls 
mit Zustimmung der betroffenen Lehrkrªfte zulªssig. 

Publikation von Unterrichtsmaterialien
Die Verbreitung von innovativen Unterrichtsinhalten kann im positiven Sinne profilbildend und 
werbewirksam f¿r die Schule sein. Lehrkrªfte verwenden hªufig selbst erstellte Arbeitsblªtter, 
Prªsentationen und andere Materialien, die auch fremde Materialien (Texte, Bilder, Grafiken) 
enthalten. Die Vervielfªltigung als Klassensatz ist urheberrechtlich unbedenklich (Ä 53 UrhG). Die 
Verºffentlichung im Internet auf der Schul-homepage ist meistens unzulªssig. Zwar handelt es sich 
im Regelfall um eine eigene geistige Schºpfung, die urheberrechtlich gesch¿tzt ist und somit 
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publiziert werden darf. Dann muss aber geklªrt sein, dass diese Nutzungsart (Verºffenlichung im 
Internet) rechtlich auch f¿r die enthaltenen Bestandteile von Dritten (Texte, Bilder, Grafiken) 
zulªssig ist. Diese Gesichtspunkte gelten genauso auch f¿r die Verºffentlichung von 
Sch¿lerarbeiten, wo mºglicherweise die Klªrung der Nutzungsrechte viel schwieriger ist.

Verantwortlichkeit f¿r Gªstebucheintragungen
vgl. ÄÄ 670, 683, 823, 1004 BGB; Ä 5 Abs. 1, Abs. 2 (a.F.) TDG

Der Anbieter eines Gªstebuches im Internet ist nach Ä 5 Abs. 1 TDG (a.F.) nach allgemeinen 
Gesetzen f¿r die Eintragungen in einem auf der Homepage zur Verf¿gung gestellten Gªstebuch 
verantwortlich. Das Haftungsprivileg des Ä 5 Abs. 2 TDG (a.F.) greift zugunsten des Anbieters nicht 
ein, wenn der Anbieter sich die Eintragungen durch Duldung zu eigen macht. Dies kann passieren, 
wenn er damit rechnen muss, dass - aufgrund der redaktionellen Vorberichterstattung zu einem 
Thema - ehrverletzende  uÇerungen gegen bestimmte Personen erfolgen kºnnten und er diese 
nicht unverz¿glich entfernt. Dieser Haftung kann der Anbieter durch regelmªÇige Kontrolle 
entgehen, indem er daf¿r Sorge trªgt, dass die Eintragungen wieder gelºscht werden. Ein Zeitraum 
von 3-4 Monaten, in denen die ehrverletzenden Eintrªge sichtbar bleiben, ist jedenfalls zu lang. 
Unverz¿glich wªren deutlich k¿rzere Zeitrªume, je nach Aufkommen zwischen tªglich bis zu 
wºchentlich.

vgl. LG D¿sseldorf Urteil vom 14.08.2002 (Az. 2 a O 312/01)
http://www.jurpc.de/rechtspr/20020323.htm

 

Kontrolle von Gªstebucheintrªgen
vgl. Ä 823 Abs. 2 BGB iVm Ä 186 StGB (¿ble Nachrede); Ä 5 TDG

1. Wer als Betreiber eines virtuellen Gªstebuchs im Internet die Eintrªge ¿ber lªngere Zeit 
ungepr¿ft lªsst, nimmt in Kauf, dass dort ehrverletzende  uÇerungen ¿ber Dritte erscheinen. Er 
macht sich diese Eintragungen dadurch zu eigen. Ein allgemeiner Hinweis darauf, dass der 
Betreiber sich distanziere, reicht nicht aus, um diesen Eindruck zu verhindern. 

2. Bei einer rein privat betriebenen Website mit verhªltnismªÇig begrenztem Aufkommen von 
Beitrªgen reicht es aus, wenn der Betreiber die Gªstebuch-Eintragungen in wºchentlichen 
Abstªnden zur Kenntnis nimmt und gegebenenfalls solche mit rechtswidrigem Inhalt lºscht.

LG Trier Urteil vom 16.05.2001 (Az. 4 O 106/00)
- http://www.jurpc.de/rechtspr/20020206.htm

Kontrolle von Eintrªgen in Diskussionsforen
vgl. ÄÄ 823 Abs. 1, 1004 BGB; BGB ÄÄ 8 Abs. 2 S. 1, 9-11 BGB

1. Ein Unterlassungsanspruch nach ÄÄ 823 Abs. 1, 1004 BGB hinsichtlich in Internetforen 
eingestellter Beitrªge setzt die Rechtswidrigkeit der so verºffentlichten Inhalte voraus. Daran fehlt 
es, wenn es sich um aus dargestellten Tatsachen gezogene Schlussfolgerungen handelt, die sich 
als MeinungsªuÇerung darstellen, soweit hierbei die Grenze zur Schmªhkritik nicht ¿berschritten 
wird. Bestehen f¿r die  uÇerungen konkrete Anhaltspunkte, so hat der von den  uÇerungen 
Betroffene diese auch dann hinzunehmen, wenn sich die getroffene juristische Einordnung bei 
genauer Pr¿fung als unhaltbar oder jedenfalls umstritten herausstellen sollte. 

2. Der Diensteanbieter ist nach ÄÄ 9 - 11 TDG nicht verpflichtet, die von ihm ¿bermittelten oder 
gespeicherten Informationen zu ¿berwachen oder nach Umstªnden zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tªtigkeit hinweisen, Ä 8 Abs. 2 S. 1 TDG. Eine ¦berpr¿fungspflicht setzt, wenn ein 
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Zueigenmachen nicht vorliegt, erst nach Kenntniserlangung von den Inhalten ein, Ä 11 Nr. 1 TDG.

LG Kºln Urteil vom 04.12.2002 (Az. 28 O 627/02)
http://www.jurpc.de/rechtspr/20030140.htm

 

 

Quellen
Bei der Zusammenstellung dieses Textes habe ich auf folgende Quellen zur¿ckgegriffen:

Quellen aus dem Internet

Schulen ans Netz e.V. Loggia am Stadthaus Thomas-Mann-Str. 4  D-53111 Bonn
http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=304727.htm

Projekt remus / Universitªt Saarbr¿cken 
Prof. Dr. Maximilian Herberger, Institut f¿r Rechtsinformatik
Im Stadtwald, Gebªude 15D  66123 Saarbr¿cken
http://remus.jura.uni-sb.de/index.html

Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) Bavariaring 37 80336 M¿nchen
http://www.bllv.de/referat-medien/material/hp_recht1.pdf

Literatur

Thomas Stadler ï Haftung f¿r Informationen im Internet, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2002

Adressen mit frei verwendbarem Inhalt (Beispiele)
http://www.dialermania.de/index.php

http://www.gifs.ch/

http://www.worldofgrafix.de/

http://www.gifarchiv.net/

http://www.smiliearchiv.com/

http://www.auerpeter.de/
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